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Gesetz zur Förderung kleiner und
mittlerer Unternehmen (MFG)
vom 30.4.1978 (Nds. GVBl. S. 377), zuletzt geändert am
20.11.2001 (Nds. GVBl. S. 701)

I. Abschnitt
Zweck, Ziele und Grundlagen der Förderung

§ 1 Zweck des Gesetzes
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, im Interesse der marktwirt-
schaftlichen Ordnung, der Förderung des Wettbewerbs, der För-
derung umweltverträglicher Produktionsverfahren, einer ausge-
wogenen Wirtschaftsstruktur des Landes und einer ausreichen-
den Versorgung mit qualitativ hochwertigen, umweltfreundlichen
und preisgünstigen Gütern und Dienstleistungen
1. die Stellung der kleinen und mittleren Unternehmen zu si-

chern,
2. die Gründung und Entfaltung solcher unternehmerischen Tä-

tigkeit, insbesondere auch durch Frauen, zu fördern.
(2) Kleine und mittlere Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes
sind solche, die in den letzten drei abgelaufenen Wirtschaftsjah-
ren durchschnittlich
1. nicht mehr als 250 Arbeitskräfte beschäftigt haben oder
2. einen durchschnittlichen Jahresumsatz von nicht mehr als 20

Millionen Euro erzielt haben.
Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, in begründeten
Ausnahmefällen von dieser Regelung abzuweichen. Bei neu ge-
gründeten Unternehmen sind die voraussichtlichen Zahlen nach
Satz 1 für die ersten drei Jahre nach Neugründung zu berück-
sichtigen.
(3) Die Förderungsmaßnahmen sollen die Leistungskraft und
Wettbewerbsfähigkeit steigern durch:
1. den Abbau von Wettbewerbsnachteilen,
2. Erleichterung der rechtzeitigen Anpassung an wirtschaftliche

und technische Veränderungen,
3. Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze in

kleinen und mittleren Unternehmen,
4. Verbesserung der regionalen und sektoralen Wirtschafts-

struktur.
(4) Das Land Niedersachsen unterstützt diese Ziele im Rahmen
seiner Zuständigkeit durch geeignete Maßnahmen.
§ 2 Allgemeine Bindung der öffentlichen Hand
Die Behörden des Landes, die Gemeinden und Gemeindever-
bände sowie die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen
Rechts sind verpflichtet, bei allen Planungen, Programmen und
Maßnahmen die Ziele und Grundsätze dieses Gesetzes zu be-
rücksichtigen.
§ 3 Abstimmung von Förderungsmaßnahmen
(1) Die Förderungsmaßnahmen nach diesem Gesetz sind mit
anderen Förderungsmaßnahmen des Landes, die Auswirkungen
auf die kleinen und mittleren Unternehmen haben könnten, abzu-
stimmen. Die Förderungsmaßnahmen des Bundes und der Euro-
päischen Gemeinschaften sind ebenfalls zu beachten.
(2) Bei der grundsätzlichen Festlegung der Förderungsmaßnah-
men für kleine und mittlere Unternehmen sind die zuständigen
Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern sowie die
Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberver-
bände in Niedersachsen zu hören.
§ 4 Vorrang der Selbsthilfe
(1) Die Selbsthilfe geht der staatlichen Förderung vor.
(2) Eine staatliche Förderung nach diesem Gesetz setzt in der
Regel voraus, dass der Zuwendungsempfänger eine angemes-
sene Eigenleistung erbringt und die Gewähr für eine erfolgreiche
Durchführung des Vorhabens bietet.
§ 5 Finanzierung der Förderung
(1) Die finanziellen Leistungen des Landes nach diesem Gesetz
bestimmen sich nach dem jeweiligen Haushaltsplan und dem je-
weiligen Wirtschaftsplan des Wirtschaftsförderfonds nach dem
Gesetz über ein Sonderprogramm zur Wirtschaftsförderung des
Landes Niedersachsen vom 8. November 1977 (Nieders. GVBl.

S. 589), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. März 1993 (Nie-
ders. GVBl. S. 65) in der jeweils geltenden Fassung. Rechtsan-
sprüche auf finanzielle Zuwendungen oder auf sonstige Förde-
rungsmaßnahmen werden aus diesem Gesetz nicht begründet.
(2) Eine Förderung nach anderen Vorschriften schließt eine För-
derung nach diesem Gesetz grundsätzlich nicht aus.

II. Abschnitt
Maßnahmen zur Steigerung der fachlichen Leistungsfähigkeit

§ 6 Förderung der beruflichen Bildung
Das Land gewährt Zuschüsse für die Durchführung anerkannter
überbetrieblicher Kurse, Lehrgänge und für sonstige Maßnah-
men, die der Förderung der beruflichen Bildung der in kleinen
und mittleren Unternehmen tätigen Personen, insbesondere auch
der dort tätigen Frauen, dienen. Hierzu gehören auch die Errich-
tung, Erweiterung und Ausstattung von überbetrieblichen Ein-
richtungen.
§ 7 Förderung der Unternehmensberatung
(1) Das Land fördert die Unternehmensberatung durch Zuschüs-
se für:
1. die Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen auf den

Gebieten der Betriebswirtschaft und der Betriebstechnik,
2. die Fortbildung von Unternehmensberaterinnen und Unter-

nehmensberatern,
3. Einrichtungen der Unternehmensberatung,
4. die Erarbeitung von Unterlagen für die Einzel- und die Grup-

penberatung,
5. Bildung und Tätigkeit von Arbeitskreisen zum Austausch fach-

licher Erfahrungen.
(2) Gefördert werden nur solche Vorhaben, die nicht bereits an-
derweitig Zuschüsse erhalten. Bei Vorliegen eines besonderen
strukturpolitischen Interesses sind Ausnahmen möglich.
(3) Die Förderung kann über die Selbsthilfeorganisationen der
Wirtschaft oder über Leitstellen nach § 44 Abs. 3 der Nieder-
sächsischen Landeshaushaltsordnung abgewickelt werden.
§ 8 Förderung der Kooperation
Die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit kleiner und mittlerer
Unternehmen zum Ausgleich von Nachteilen infolge der Unter-
nehmensgröße wird gefördert, sofern nicht wettbewerbsrechtliche
Vorschriften entgegenstehen. Die Förderung umfasst insbeson-
dere:
1. Kooperationsmodelle und die Beratung über Möglichkeiten

der Kooperation,
2. Gemeinschaftseinrichtungen zur Ausgliederung von Be-

triebsfunktionen,
3. die Durchführung und Auswertung von Betriebsvergleichen,
4. die gemeinschaftliche Beteiligung kleiner und mittlerer Unter-

nehmen an überörtlichen Messen und Ausstellungen.
§ 9 Förderung von Information und Dokumentation
(1) Zur Unterrichtung der kleinen und mittleren Unternehmen ü-
ber aktuelle Fragen der Wirtschaft, Technik und Umwelt können
öffentliche und private Einrichtungen, insbesondere Selbsthilfe-
einrichtungen der Wirtschaft, Finanzhilfen für Vorhaben der In-
formationsgewinnung, -aufbereitung und -vermittlung erhalten.
(2) Finanzhilfen können zu dem gleichen Zweck auch für die Ein-
richtung und Unterhaltung zentraler Stellen für die Sammlung.
Auswertung und Verbreitung entsprechender Informationen ge-
währt werden.
§ 10 Förderung von Forschung und Entwicklung
(1) Das Land fördert Vorhaben der anwendungsorientierter For-
schung und der technischen Entwicklung zu Gunsten kleiner und
mittlerer Unternehmen sowie deren Umsetzung in die betriebliche
Praxis. Die Forschungsergebnisse müssen veröffentlicht und der
Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.
(2) Die Entwicklung technologisch neuer, insbesondere umwelt-
verträglicher Produkte und Verfahren und deren Einführung in
den Produktionsprozeß wird bei kleinen und mittleren Unterneh-
men gefördert.
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III. Abschnitt
Maßnahmen zur Verbesserung der Kapitalversorgung

§ 11 Finanzierungshilfen
Für die Gründung selbstständiger kleiner und mittlerer Unter-
nehmen und die Anpassung an strukturelle Veränderungen zur
Steigerung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit gewährt
das Land Finanzierungshilfen und Bürgschaften. Die Vergabe der
Mittel kann von der Durchführung einer Betriebsberatung oder
der Vorlage eines Gutachtens durch Dritte abhängig gemacht
werden.
§ 12 Rückbürgschaften
(1) Das Land gewährt Selbsthilfeeinrichtungen kleiner und mittle-
rer Unternehmen Rückbürgschaften für von diesen eingegange-
ne Bürgschaftsverpflichtungen zu Gunsten kleiner und mittlerer
Unternehmen. Auch kann es zu diesem Zweck Darlehn oder Zu-
schüsse zur Dotierung ihrer Haftungsfonds gewähren.
(2) Zur Erleichterung der Beschaffung von haftendem Kapital
können Beteiligungsgarantiegemeinschaften, die für die Beteili-
gung von Kapitalbeteiligungsgesellschaften an kleinen und mittle-
ren Unternehmen Garantie leisten, Rückgarantien gewährt wer-
den. Zur Dotierung ihrer Garantiefonds können Darlehn und Zu-
schüsse gewährt werden.
§ 13 Finanzhilfen bei Kapitalbeteiligungen
Das Land kann privaten Kapitalbeteiligungsgesellschaften, die
öffentlich geförderte Beteiligungen bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen eingehen, zur Verbesserung der Kapitalausstattung
Refinanzierungsmittel gewähren oder vermitteln.

IV. Abschnitt
Andere Förderungsmaßnahmen

§ 14 Beteiligung an öffentlichen Aufträgen
(1) Am Verfahren zur Vergabe und Weitervergabe öffentlicher
Aufträge sind kleine und mittlere Unternehmen zu beteiligen.
(2) Bei öffentlichen Aufträgen sind Leistungen, soweit es die
technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zulassen,
schon bei der Ausschreibung und bei der freihändigen Vergabe
nach Menge oder Art so in Teillose und nach dem Handwerks-
oder Gewerbezweig in Fachlose zu zerlegen, dass sich kleine
und mittlere Unternehmen an der Angebotsabgabe beteiligen
können. Durch die Streuung von Aufträgen sind kleine und mittle-
re Unternehmen im Rahmen der bestehenden Vergabevor-
schriften in angemessenem Umfang zu berücksichtigen.
(3) Angebote von Arbeitsgemeinschaften von Unternehmen sind
grundsätzlich unter den gleichen Bedingungen wie solche von
einzelnen Unternehmen zuzulassen.
(4) Beauftragte Unternehmen sind für den Fall der Weitervergabe
von Leistungen an Nachunternehmen vertraglich zu verpflichten:
1. bevorzugt kleine und mittlere Unternehmen zu beteiligen, so-

weit es mit der vertragsgemäßen Ausführung des Auftrages
zu vereinbaren ist,

2. Nachunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich
um einen öffentlichen Auftrag handelt,

3. bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunterneh-
men die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung
von Bauleistungen der Verdingungsordnung für Bauleistungen
(VOB Teil B), bei der Weitervergabe von Lieferleistungen die
Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen
der Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bau-
leistungen - (VOL Teil B) zum Vertragsbestandteil zu machen,

4. dem Nachunternehmen keine ungünstigeren Bedingungen
aufzuerlegen, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise,
als ihnen von dem öffentlichen Auftraggeber auferlegt worden
sind.

Das zuständige Ministerium gibt die jeweils geltende Fassung der
Verdingungsordnung für Bauleistungen und der Verdingungsord-
nung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - durch Ver-
öffentlichung im Niedersächsischen Ministerialblatt bekannt.
§ 15 Forschung über die Lage kleiner und mittlerer Unter-
nehmen
(1) Das Land kann Untersuchungen und Erhebungen veranlas-
sen und fördern, um Entwicklungstendenzen, Leistungschancen
und Leistungshemmnisse der kleinen und mittleren Unternehmen
oder einzelner ihrer Gruppen festzustellen.

(2) Die Förderung kann sich auch auf Einrichtungen erstrecken,
die überwiegend diese Untersuchungen und Erhebungen durch-
führen oder durch wissenschaftlich orientierte Veranstaltungen
zur Erforschung und Verbreitung von Tatsachen beitragen, die
für kleine und mittlere Unternehmen erheblich sind.
(3) Die Ergebnisse der Untersuchungen und Veranstaltungen
sind grundsätzlich der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

V. Abschnitt
Schlußbestimmungen

§ 16 Mittelstandsbericht
(1) Die Landesregierung erstattet dem Landtag regelmäßig, min-
destens einmal im Laufe einer Wahlperiode, einen Bericht über
die Lage der kleinen und mittleren Unternehmen.
(2) Der Bericht soll auch die Ergebnisse der eingeleiteten und
durchgeführten Förderungsmaßnahmen und deren Auswirkun-
gen darstellen sowie Vorschläge zur Weiterentwicklung der För-
derungskonzeption enthalten.
§ 17 -weggefallen-
§ 18 -weggefallen-
§ 19 Geltungsbereich
Das Gesetz findet auf die Förderung der Land- und Forstwirt-
schaft keine Anwendung.
§ 20 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.


